
 

Schriftlicher Bericht des Vorstands gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG i. V. m. § 186 Abs. 4 
AktG zu Punkt 5 der Tagesordnung über die Gründe für die Ermächtigung des Vorstands, das 
Bezugsrecht der Aktionäre bei der Veräußerung eigener Aktien auszuschließen 

Das Aktiengesetz bietet in seinem § 71 Abs. 1 Nr. 8 die Möglichkeit, aufgrund einer Ermächtigung der 
Hauptversammlung eigene Aktien bis zu insgesamt 10% des Grundkapitals zu erwerben.  

Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 3. November 2006 einen Ermächtigungsbeschluss 
zum Erwerb eigener Aktien gefasst, der bis zum 30. April 2008 befristet ist. Da die Ermächtigung zum 
Zeitpunkt der Hauptversammlung abgelaufen sein wird, soll sie durch eine neue Ermächtigung ersetzt 
werden.  

Der Beschlussvorschlag zu Punkt 5 der Tagesordnung sieht vor, den Vorstand zum Erwerb eigener 
Aktien zu ermächtigen, die maximal 10% des im Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden Grund-
kapitals ausmachen dürfen. Dabei hat der Erwerb über die Börse, aufgrund eines an alle Aktionäre 
gerichteten öffentlichen Kaufangebots oder aufgrund einer an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen 
Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten zu erfolgen. Der aktienrechtliche Gleichbehand-
lungsgrundsatz ist jeweils zu beachten. Bei der an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung 
zur Abgabe von Verkaufsangeboten können die Adressaten dieser Aufforderung entscheiden, wie 
viele Aktien sie der Gesellschaft zu welchem Preis (bei Festlegung einer Preisspanne) anbieten möch-
ten.  

Sofern im Rahmen des Erwerbs aufgrund eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufange-
bots dieses Angebot überzeichnet sein sollte, kann es nur nach Quoten angenommen werden. Sofern 
im Fall einer an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangebo-
ten von mehreren gleichwertigen Angeboten nicht alle angenommen werden, kann die Annahme der 
Angebote nur nach Quoten erfolgen. Jedoch soll es gemäß Tagesordnungspunkt 5 lit. b) Ziffer (2) 
zulässig sein, eine bevorrechtigte Behandlung geringerer Stückzahlen bis zu maximal 100 Stück Akti-
en je Aktionär vorzusehen. Diese Möglichkeit dient dazu, gebrochene Beträge bei der Festlegung der 
zu erwerbenden Quoten und kleine Restbestände zu vermeiden und damit die technische Abwicklung 
zu erleichtern. Für die Aktionäre resultieren hieraus keine Nachteile. Der jeweils gebotene Preis bzw. 
die Grenzwerte der von der Gesellschaft festgelegten Kaufpreisspanne je Aktie (ohne Erwerbsneben-
kosten) dürfen den Durchschnitt der Schlusskurse der Aktien der Gesellschaft im Xetra-
Handelssystem (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse an 
den letzten fünf Börsenhandelstagen vor dem Tag der öffentlichen Ankündigung des öffentlichen An-
gebots bzw. der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten um nicht mehr als 10% 
über- oder unterschreiten. Ergeben sich nach der Veröffentlichung eines an alle Aktionäre gerichteten 
öffentlichen Angebots bzw. einer an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe 
von Verkaufsangeboten erhebliche Abweichungen des maßgeblichen Kurses, so kann das Kaufange-
bot bzw. die Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten angepasst werden. In diesem Fall wird 
auf den Durchschnittskurs der fünf Börsenhandelstage vor der öffentlichen Ankündigung der Anpas-
sung abgestellt. Das an alle Aktionäre gerichtete Kaufangebot bzw. die an alle Aktionäre gerichtete 
Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten kann weitere Bedingungen vorsehen. 

 



 

Die außerdem vorgeschlagene Möglichkeit der Veräußerung eigener Aktien dient der vereinfachten 
Mittelbeschaffung. Gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG kann die Hauptversammlung den Vorstand 
auch zu einer anderen Form der Veräußerung als über die Börse oder aufgrund eines Angebots an 
alle Aktionäre ermächtigen. Der Vorstand bedarf nach dem Beschlussvorschlag zur Verwendung der 
eigenen Aktien der Zustimmung des Aufsichtsrats. 

Voraussetzung ist dabei in der hier unter Tagesordnungspunkt 5 lit. c) Ziffer (2) vorgeschlagenen Al-
ternative, dass die eigenen Aktien entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu einem Preis veräußert 
werden, der den Börsenkurs der im Wesentlichen gleich ausgestatteten, bereits börsennotierten Akti-
en der Gesellschaft im Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Ein Abschlag von 
3% bis 5% vom aktuellen Börsenkurs wird in der Regel als nicht wesentlich angesehen. Von einem 
solchen gesetzlich möglichen und in der Praxis üblichen Bezugsrechtsausschluss wird hier Gebrauch 
gemacht. Die Möglichkeit der Veräußerung eigener Aktien unter Bezugsrechtsausschluss und in einer 
anderen Form als über die Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre liegt angesichts des star-
ken Wettbewerbs an den Kapitalmärkten im Interesse der Gesellschaft. Für die Gesellschaft eröffnet 
sich damit die Chance, nationalen und internationalen Investoren eigene Aktien schnell und flexibel 
anzubieten, den Aktionärskreis zu erweitern und den Wert der Aktie zu stabilisieren. Mit der Veräuße-
rung zu einem den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitenden Kaufpreis sowie mit der Begren-
zung des Anteils eigener Aktien auf insgesamt maximal 10% des Grundkapitals werden die Vermö-
gensinteressen der Aktionäre angemessen gewahrt. 

Nach dem zu Tagesordnungspunkt 5 lit. c) Ziffer (3) vorgeschlagenen Beschluss hat die Gesellschaft 
darüber hinaus die Möglichkeit, eigene Aktien zur Verfügung zu haben, um diese beim Erwerb von 
Unternehmen, Teilen daran oder beim Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen bzw. Unterneh-
menszusammenschlüssen als Gegenleistung anbieten zu können. Auf dem Markt wird diese Form der 
Gegenleistung zunehmend verlangt. Die hier vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft die 
notwendige Flexibilität geben, um sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen oder 
Beteiligungen daran schnell und flexibel ausnutzen zu können. Dem trägt der vorgeschlagene Be-
zugsrechtsausschluss Rechnung. Bei der Festlegung der Bewertungswertrelationen werden Vorstand 
und Aufsichtsrat darauf achten, dass die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. Sie 
werden sich insbesondere bei der Bemessung des Werts der als Gegenleistung gewährten eigenen 
Aktien am Börsenpreis der Aktien der Gesellschaft orientieren. Um einmal erzielte Verhandlungser-
gebnisse nicht durch etwaige Schwankungen des Börsenpreises in Frage zu stellen, ist eine systema-
tische Anknüpfung an einen Börsenpreis insoweit allerdings nicht vorgesehen.  

Schließlich können die aufgrund dieses Ermächtigungsbeschlusses erworbenen eigenen Aktien nach 
dem zu Tagesordnungspunkt 5 lit. c) Ziffer (1) vorgeschlagenen Beschluss von der Gesellschaft ein-
gezogen werden, ohne dass hierfür eine erneute Beschlussfassung der Hauptversammlung erforder-
lich wäre. Gemäß § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG kann die Hauptversammlung einer Gesellschaft die Einzie-
hung ihrer voll eingezahlten Stückaktien beschließen, ohne dass hierdurch eine Herabsetzung des 
Grundkapitals der Gesellschaft erforderlich wird. Die hier vorgeschlagene Ermächtigung sieht neben 
der Einziehung mit Kapitalherabsetzung diese Alternative ausdrücklich vor. Durch die Einziehung ei-
gener Aktien ohne Kapitalherabsetzung erhöht sich automatisch der rechnerische Anteil der übrigen 
Stückaktien am Grundkapital der Gesellschaft. Der Vorstand soll daher auch ermächtigt werden, die 
erforderlich werdende Änderung der Satzung hinsichtlich der sich durch eine Einziehung verändern-
den Anzahl der Stückaktien vorzunehmen. 



 

Der Vorstand wird die nächste Hauptversammlung über eine Ausnutzung der vorstehenden Ermächti-
gungen unterrichten. 

 
Hamburg, den 25.03.2008 
 
 
 
XING AG 
Der Vorstand 



 

Schriftlicher Bericht des Vorstands zu Punkt 6 der Tagesordnung gemäß § 203 Abs. 2 AktG 
i.V.m. § 186 Abs. 4 AktG über die Gründe für die Ermächtigung des Vorstands, das Bezugs-
recht der Aktionäre bei Kapitalerhöhungen aus dem genehmigten Kapital auszuschließen 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung zu Punkt 6 der Tagesordnung vor, den 
Vorstand zu ermächtigen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft durch 
einmalige oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 675.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückakti-
en gegen Bar- und/oder Sacheinlagen um bis zu EUR 675.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 
2008). Die Ermächtigung ist bis zum 20. Mai 2013 befristet. Die Bestimmung der weiteren Einzelheiten 
obliegt dem Vorstand. 

Das genehmigte Kapital soll es der Gesellschaft ermöglichen, sich bei Bedarf zügig und flexibel Ei-
genkapital zu günstigen Konditionen zu beschaffen. 

Im Fall der Ausnutzung des genehmigten Kapitals ist den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht zu 
gewähren. Das Bezugsrecht kann jedoch vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats bei der 
Ausnutzung des genehmigten Kapitals in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden:  

a) Der Ausschluss des Bezugsrechts zum Ausgleich von Spitzenbeträgen ist eine Maßnahme, die 
aus technischen Gründen zur Durchführung einer Kapitalerhöhung, insbesondere zur Herstel-
lung eines praktikablen Bezugsverhältnisses, erforderlich und angemessen ist. Der Ausschluss 
des Bezugsrechts für Spitzenbeträge erleichtert die Abwicklung der Zuteilung von Bezugsrech-
ten und deren Ausübung. 

b) Der Beschlussvorschlag sieht ferner vor, dass der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
zur Gewinnung von Sacheinlagen, insbesondere im Rahmen von Unternehmenszusammen-
schlüssen oder beim Erwerb von Unternehmen oder Unternehmensteilen oder Beteiligungen an 
Unternehmen, das Bezugsrecht der Aktionäre ausschließen kann. Die Gesellschaft beabsichtigt, 
auch weiterhin durch Akquisitionen ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und dadurch langfristi-
ge und kontinuierliche Ertragszuwächse zu ermöglichen. Die Gesellschaft soll die Möglichkeit 
erhalten, auf nationalen und internationalen Märkten schnell und flexibel auf vorteilhafte Angebo-
te oder sich sonst bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen oder Teilen von Un-
ternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen reagieren zu können. Erfahrungsgemäß verlan-
gen Eigentümer interessanter Akquisitionsobjekte als Gegenleistung für die Veräußerung oftmals 
nicht Geld, sondern Aktien. Im Wettbewerb um attraktive Beteiligungen können sich daher Vor-
teile ergeben, wenn einem Verkäufer als Gegenleistung neue Aktien der Gesellschaft angeboten 
werden können. Weil eine Ausgabe von Aktien bei sich abzeichnenden Akquisitionsmöglichkei-
ten mit regelmäßig komplexen Transaktionsstrukturen im Wettbewerb der potenziellen Erwerbs-
interessenten kurzfristig erfolgen muss, ist der Weg über die Ermächtigung zur Ausgabe von Ak-
tien unter Schaffung eines genehmigten Kapitals erforderlich. Der Vorstand wird jeweils im Ein-
zelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur Ausnutzung des genehmigten Kapitals 
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch machen soll, sobald sich Möglich-
keiten zur Akquisition konkretisieren. Er wird das Bezugsrecht der Aktionäre nur dann ausschlie-
ßen, wenn der Erwerb gegen Ausgabe von Aktien der Gesellschaft im wohlverstandenen Inte-
resse der Gesellschaft und der Aktionäre liegt. Der Ausgabebetrag für die neuen Aktien würde 
dabei vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter Berücksichtigung der Interessen 



 

der Gesellschaft festgelegt werden. Konkrete Erwerbsvorhaben, zu deren Durchführung das 
Grundkapital unter Bezugsrechtsausschluss erhöht werden soll, bestehen zurzeit nicht. 

c) Schließlich sieht der Beschlussvorschlag die Ermächtigung vor, bei Ausgabe der neuen Aktien 
gegen Bareinlage einen Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG vorzunehmen. 
Diese Ermächtigung bezieht sich nicht auf den gesamten Betrag des genehmigten Kapitals, 
sondern auf maximal 10% des Grundkapitals. Die 10%-Grenze des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
darf insgesamt nur einmal ausgenutzt werden. Das heißt, wenn und soweit die Gesellschaft nach 
dem Beschluss der Hauptversammlung zu Punkt 6 der Tagesordnung während der Laufzeit die-
ser Ermächtigung von gleichzeitig bestehenden Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss 
nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG, beispielsweise im Zusammenhang mit der Wiederveräußerung 
eigener Aktien oder der Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen oder der 
Ausgabe neuer Aktien aus dem Genehmigten Kapital 2006, Gebrauch macht, reduziert sich die 
Anzahl der Aktien, die bei einer Kapitalerhöhung aus dem Genehmigtem Kapital 2008 unter Be-
zugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden können, entspre-
chend.  

Das Gesetz erlaubt zudem einen Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG nur dann, 
wenn der Ausgabepreis den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien mit im Wesentlichen glei-
cher Ausstattung nicht wesentlich unterschreitet. Ein Abschlag von 3% bis 5% vom aktuellen Börsen-
kurs wird in der Regel nicht als wesentlich angesehen. Der Abschlag soll in jedem Fall so gering wie 
möglich gehalten werden. Vorstand und Aufsichtsrat halten die Ermächtigung zum Bezugsrechtsaus-
schluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG für notwendig, um die sich in der Zukunft bietenden Möglich-
keiten des Kapitalmarktes schnell und flexibel ausnutzen zu können, ohne die für eine Kapitalerhö-
hung mit Bezugsrecht erforderlichen formalen Schritte und gesetzlichen Fristen einhalten zu müssen. 
Durch die Ausgabe der Aktien in enger Anlehnung an den Börsenpreis werden auch die Belange der 
Aktionäre gewahrt. Denn diese müssen keine nennenswerten Kursverluste befürchten und können 
ggf. zur Erhaltung ihrer Beteiligungsquote erforderliche Aktienzukäufe zu vergleichbaren Preisen über 
die Börse vornehmen. Durch die Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses nach § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG wird die Verwaltung in die Lage versetzt, kurzfristig günstige Börsensituationen wahrzunehmen. 
Zusätzlich können durch Vermeidung eines Bezugsrechtsabschlags die Eigenmittel in einem größeren 
Umfang gestärkt werden als bei einer Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht.  

Über die Einzelheiten der Ausnutzung der Ermächtigung wird der Vorstand in der ordentlichen Haupt-
versammlung berichten, die auf eine etwaige Ausgabe von Aktien der Gesellschaft aus genehmigtem 
Kapital unter Bezugsrechtsausschluss folgt. 

Hamburg, den 25.03.2008 
 
 
 
XING AG 
Der Vorstand 



 

Schriftlicher Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7 über die Gründe für den Aktien-
optionsplan 2008 (AOP 2008) 

Obwohl dies gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, hat der Vorstand zu den Gründen für den Aktienopti-
onsplan 2008 den nachfolgenden schriftlichen Bericht erstattet. 

Die Hauptversammlung vom 3. November 2006 mit Änderungsbeschluss vom 21. November 2006 hat 
den Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31. Oktober 2011 im Rahmen 
des Aktienoptionsplans 2006 bis zu Stück 288.822 Aktienoptionen mit Bezugsrechten auf Aktien der 
Gesellschaft auszugeben. Zur Sicherung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen aus dem Aktienopti-
onsplan 2006 wurde ein Bedingtes Kapital I 2006 von EUR 288.822,00 geschaffen, welches in § 5 
Ziffer 5.4 der Satzung niedergelegt ist. Die Gesellschaft hat von der Ermächtigung zur Ausgabe von 
Aktienoptionen aus dem Aktienoptionsplan 2006 bislang im Umfang von 286.598 Aktienoptionen Ge-
brauch gemacht.  

Die Hauptversammlung vom 3. November 2006 hat den Vorstand darüber hinaus ermächtigt, bis zum 
31. Oktober 2011 Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen auszugeben, zu deren Sicherung ein 
Bedingtes Kapital II 2006 beschlossen worden ist, das EUR 1.540.680,00 beträgt und in § 5 Ziffer 5.5 
der Satzung niedergelegt ist. Von der Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- oder Optionsschuld-
verschreibungen hat die Gesellschaft bislang keinen Gebrauch gemacht.  

Um dem Vorstand, den Geschäftsführungen verbundener Unternehmen sowie ausgewählten Füh-
rungskräften, sonstigen Leistungsträgern und Mitarbeitern der Gesellschaft und ihrer Tochtergesell-
schaften auch weiterhin langfristige Vergütungsanreize bieten zu können, soll die Gesellschaft erneut 
zur Ausgabe von Aktienoptionen unter Schaffung eines weiteren bedingten Kapitals ermächtigt wer-
den. Das zu diesem Zwecke zu schaffende Bedingte Kapital 2008 macht zusammen mit dem beste-
henden Bedingten Kapital I 2006 10% des derzeitigen Grundkapitals aus. 

Zu Tagesordnungspunkt 7 der Hauptversammlung vom 21. Mai 2008 schlagen Vorstand und Auf-
sichtsrat vor, den Vorstand zu ermächtigen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats einen Aktienoptions-
plan 2008 (AOP 2008) zur Ausgabe von Aktienoptionen mit Bezugsrechten auf Aktien der XING AG 
für Vorstandsmitglieder, Geschäftsführungen verbundener Unternehmen und ausgewählte Führungs-
kräfte, sonstige Leistungsträger und Mitarbeiter der XING AG und ihrer Tochtergesellschaften aufzu-
legen. Zur Ausgabe von Aktienoptionen an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft gilt diese Er-
mächtigung allein für den Aufsichtsrat. 

 

(1) Zweck des Aktienoptionsplans 

Die XING AG steht als international tätiges Unternehmen im IT-Bereich in einem intensiven Wettbe-
werb um Führungskräfte und qualifizierte Mitarbeiter. Aktienoptionspläne sind ein weit verbreiteter, 
weithin geforderter und deshalb unverzichtbarer Bestandteil von modernen Vergütungssystemen. 
Auch in Deutschland ist die Ausgabe von Aktienoptionen zum üblichen Bestandteil der Vergütung von 
Führungskräften und qualifizierten Mitarbeitern geworden. Um ihren Führungskräften und sonstigen 
Leistungsträgern im Vergleich zum Wettbewerb vergleichbar attraktive Rahmenbedingungen und ziel-
orientierte Motivationsanreize bieten zu können, muss die XING AG auch über die Möglichkeit verfü-
gen, Bezugsrechte auf Aktien als Vergütungsbestandteil anbieten zu können. Der AOP 2008 soll den 



 

Vorstand der Gesellschaft, die Geschäftsführung der Tochtergesellschaften, ausgewählte Führungs-
kräfte, sonstige Leistungsträger und Mitarbeiter der Gesellschaft und der Konzerngesellschaften moti-
vieren, langfristig an der Wertsteigerung des Unternehmens zu arbeiten. Durch die Gewährung der 
Aktienoptionen wird für die Führungskräfte, sonstigen Leistungsträger und Mitarbeiter ein besonderer 
Leistungsanreiz geschaffen, dessen Maßstab der sich im Kurs der XING-Aktie zeigende und zu stei-
gernde Wert des Unternehmens ist. Dies kommt sowohl den Aktionären als auch den Mitarbeitern 
zugute und hilft, die führende Position der XING AG in ihren Kernwerten zu stärken. 

 

(2) Das derzeitige Vergütungssystem der XING AG 

Das derzeitige Vergütungssystem der Gesellschaft umfasst fixe Bezüge und variable zielabhängige 
Boni. Darüber hinaus besteht das vorstehend beschriebene AOP 2006, aus welchem die Gesellschaft 
bislang 286.598Aktienoptionen ausgegeben hat. 

 

(3) Zur Ausgestaltung der Planbestandteile im Einzelnen 

Zum Inhalt des AOP 2008 wird auf den Beschlussvorschlag unter Tagesordnungspunkt 7 der Tages-
ordnung der Hauptversammlung vom 21. Mai 2008 verwiesen. Der Vorstand wird noch die Bestim-
mung der Bezugsberechtigten und den Umfang der ihnen jeweils anzubietenden Aktienoptionen sowie 
die Einzelheiten der Optionsbedingungen zu regeln haben. Zur Ausgabe von Aktienoptionen an Mit-
glieder des Vorstands der Gesellschaft gilt dies entsprechend für den Aufsichtsrat. Der Vorstand wird 
sich bei der Zuteilung ausschließlich an den individuellen Leistungen und dem Leistungsvermögen 
des Begünstigten orientieren. Der Aufsichtsrat wird bei der Zuteilung die Vorgaben des § 87 AktG 
beachten.  

Hamburg, den 25.03.2008 
 
 
 
XING AG 
Der Vorstand 
 


	Schriftlicher Bericht des Vorstands gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG i. V. m. § 186 Abs. 4 AktG zu Punkt 5 der Tagesordnung über die Gründe für die Ermächtigung des Vorstands, das Bezugsrecht der Aktionäre bei der Veräußerung eigener Aktien auszuschließen
	Das Aktiengesetz bietet in seinem § 71 Abs. 1 Nr. 8 die Möglichkeit, aufgrund einer Ermächtigung der Hauptversammlung eigene Aktien bis zu insgesamt 10% des Grundkapitals zu erwerben. 
	Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 3. November 2006 einen Ermächtigungsbeschluss zum Erwerb eigener Aktien gefasst, der bis zum 30. April 2008 befristet ist. Da die Ermächtigung zum Zeitpunkt der Hauptversammlung abgelaufen sein wird, soll sie durch eine neue Ermächtigung ersetzt werden. 
	Der Beschlussvorschlag zu Punkt 5 der Tagesordnung sieht vor, den Vorstand zum Erwerb eigener Aktien zu ermächtigen, die maximal 10% des im Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals ausmachen dürfen. Dabei hat der Erwerb über die Börse, aufgrund eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots oder aufgrund einer an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten zu erfolgen. Der aktienrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz ist jeweils zu beachten. Bei der an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten können die Adressaten dieser Aufforderung entscheiden, wie viele Aktien sie der Gesellschaft zu welchem Preis (bei Festlegung einer Preisspanne) anbieten möchten. 
	Sofern im Rahmen des Erwerbs aufgrund eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots dieses Angebot überzeichnet sein sollte, kann es nur nach Quoten angenommen werden. Sofern im Fall einer an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten von mehreren gleichwertigen Angeboten nicht alle angenommen werden, kann die Annahme der Angebote nur nach Quoten erfolgen. Jedoch soll es gemäß Tagesordnungspunkt 5 lit. b) Ziffer (2) zulässig sein, eine bevorrechtigte Behandlung geringerer Stückzahlen bis zu maximal 100 Stück Aktien je Aktionär vorzusehen. Diese Möglichkeit dient dazu, gebrochene Beträge bei der Festlegung der zu erwerbenden Quoten und kleine Restbestände zu vermeiden und damit die technische Abwicklung zu erleichtern. Für die Aktionäre resultieren hieraus keine Nachteile. Der jeweils gebotene Preis bzw. die Grenzwerte der von der Gesellschaft festgelegten Kaufpreisspanne je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) dürfen den Durchschnitt der Schlusskurse der Aktien der Gesellschaft im Xetra-Handelssystem (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten fünf Börsenhandelstagen vor dem Tag der öffentlichen Ankündigung des öffentlichen Angebots bzw. der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten um nicht mehr als 10% über- oder unterschreiten. Ergeben sich nach der Veröffentlichung eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Angebots bzw. einer an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten erhebliche Abweichungen des maßgeblichen Kurses, so kann das Kaufangebot bzw. die Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten angepasst werden. In diesem Fall wird auf den Durchschnittskurs der fünf Börsenhandelstage vor der öffentlichen Ankündigung der Anpassung abgestellt. Das an alle Aktionäre gerichtete Kaufangebot bzw. die an alle Aktionäre gerichtete Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten kann weitere Bedingungen vorsehen.
	Die außerdem vorgeschlagene Möglichkeit der Veräußerung eigener Aktien dient der vereinfachten Mittelbeschaffung. Gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG kann die Hauptversammlung den Vorstand auch zu einer anderen Form der Veräußerung als über die Börse oder aufgrund eines Angebots an alle Aktionäre ermächtigen. Der Vorstand bedarf nach dem Beschlussvorschlag zur Verwendung der eigenen Aktien der Zustimmung des Aufsichtsrats.
	Voraussetzung ist dabei in der hier unter Tagesordnungspunkt 5 lit. c) Ziffer (2) vorgeschlagenen Alternative, dass die eigenen Aktien entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenkurs der im Wesentlichen gleich ausgestatteten, bereits börsennotierten Aktien der Gesellschaft im Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Ein Abschlag von 3% bis 5% vom aktuellen Börsenkurs wird in der Regel als nicht wesentlich angesehen. Von einem solchen gesetzlich möglichen und in der Praxis üblichen Bezugsrechtsausschluss wird hier Gebrauch gemacht. Die Möglichkeit der Veräußerung eigener Aktien unter Bezugsrechtsausschluss und in einer anderen Form als über die Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre liegt angesichts des starken Wettbewerbs an den Kapitalmärkten im Interesse der Gesellschaft. Für die Gesellschaft eröffnet sich damit die Chance, nationalen und internationalen Investoren eigene Aktien schnell und flexibel anzubieten, den Aktionärskreis zu erweitern und den Wert der Aktie zu stabilisieren. Mit der Veräußerung zu einem den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitenden Kaufpreis sowie mit der Begrenzung des Anteils eigener Aktien auf insgesamt maximal 10% des Grundkapitals werden die Vermögensinteressen der Aktionäre angemessen gewahrt.
	Nach dem zu Tagesordnungspunkt 5 lit. c) Ziffer (3) vorgeschlagenen Beschluss hat die Gesellschaft darüber hinaus die Möglichkeit, eigene Aktien zur Verfügung zu haben, um diese beim Erwerb von Unternehmen, Teilen daran oder beim Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen bzw. Unternehmenszusammenschlüssen als Gegenleistung anbieten zu können. Auf dem Markt wird diese Form der Gegenleistung zunehmend verlangt. Die hier vorgeschlagene Ermächtigung soll der Gesellschaft die notwendige Flexibilität geben, um sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen daran schnell und flexibel ausnutzen zu können. Dem trägt der vorgeschlagene Bezugsrechtsausschluss Rechnung. Bei der Festlegung der Bewertungswertrelationen werden Vorstand und Aufsichtsrat darauf achten, dass die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. Sie werden sich insbesondere bei der Bemessung des Werts der als Gegenleistung gewährten eigenen Aktien am Börsenpreis der Aktien der Gesellschaft orientieren. Um einmal erzielte Verhandlungsergebnisse nicht durch etwaige Schwankungen des Börsenpreises in Frage zu stellen, ist eine systematische Anknüpfung an einen Börsenpreis insoweit allerdings nicht vorgesehen. 
	Schließlich können die aufgrund dieses Ermächtigungsbeschlusses erworbenen eigenen Aktien nach dem zu Tagesordnungspunkt 5 lit. c) Ziffer (1) vorgeschlagenen Beschluss von der Gesellschaft eingezogen werden, ohne dass hierfür eine erneute Beschlussfassung der Hauptversammlung erforderlich wäre. Gemäß § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG kann die Hauptversammlung einer Gesellschaft die Einziehung ihrer voll eingezahlten Stückaktien beschließen, ohne dass hierdurch eine Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft erforderlich wird. Die hier vorgeschlagene Ermächtigung sieht neben der Einziehung mit Kapitalherabsetzung diese Alternative ausdrücklich vor. Durch die Einziehung eigener Aktien ohne Kapitalherabsetzung erhöht sich automatisch der rechnerische Anteil der übrigen Stückaktien am Grundkapital der Gesellschaft. Der Vorstand soll daher auch ermächtigt werden, die erforderlich werdende Änderung der Satzung hinsichtlich der sich durch eine Einziehung verändernden Anzahl der Stückaktien vorzunehmen.
	Der Vorstand wird die nächste Hauptversammlung über eine Ausnutzung der vorstehenden Ermächtigungen unterrichten.
	Obwohl dies gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, hat der Vorstand zu den Gründen für den Aktienoptionsplan 2008 den nachfolgenden schriftlichen Bericht erstattet.
	Zu Tagesordnungspunkt 7 der Hauptversammlung vom 21. Mai 2008 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, den Vorstand zu ermächtigen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats einen Aktienoptionsplan 2008 (AOP 2008) zur Ausgabe von Aktienoptionen mit Bezugsrechten auf Aktien der XING AG für Vorstandsmitglieder, Geschäftsführungen verbundener Unternehmen und ausgewählte Führungskräfte, sonstige Leistungsträger und Mitarbeiter der XING AG und ihrer Tochtergesellschaften aufzulegen. Zur Ausgabe von Aktienoptionen an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft gilt diese Ermächtigung allein für den Aufsichtsrat.
	(1) Zweck des Aktienoptionsplans
	Die XING AG steht als international tätiges Unternehmen im IT-Bereich in einem intensiven Wettbewerb um Führungskräfte und qualifizierte Mitarbeiter. Aktienoptionspläne sind ein weit verbreiteter, weithin geforderter und deshalb unverzichtbarer Bestandteil von modernen Vergütungssystemen. Auch in Deutschland ist die Ausgabe von Aktienoptionen zum üblichen Bestandteil der Vergütung von Führungskräften und qualifizierten Mitarbeitern geworden. Um ihren Führungskräften und sonstigen Leistungsträgern im Vergleich zum Wettbewerb vergleichbar attraktive Rahmenbedingungen und zielorientierte Motivationsanreize bieten zu können, muss die XING AG auch über die Möglichkeit verfügen, Bezugsrechte auf Aktien als Vergütungsbestandteil anbieten zu können. Der AOP 2008 soll den Vorstand der Gesellschaft, die Geschäftsführung der Tochtergesellschaften, ausgewählte Führungskräfte, sonstige Leistungsträger und Mitarbeiter der Gesellschaft und der Konzerngesellschaften motivieren, langfristig an der Wertsteigerung des Unternehmens zu arbeiten. Durch die Gewährung der Aktienoptionen wird für die Führungskräfte, sonstigen Leistungsträger und Mitarbeiter ein besonderer Leistungsanreiz geschaffen, dessen Maßstab der sich im Kurs der XING-Aktie zeigende und zu steigernde Wert des Unternehmens ist. Dies kommt sowohl den Aktionären als auch den Mitarbeitern zugute und hilft, die führende Position der XING AG in ihren Kernwerten zu stärken.
	(2) Das derzeitige Vergütungssystem der XING AG
	Das derzeitige Vergütungssystem der Gesellschaft umfasst fixe Bezüge und variable zielabhängige Boni. Darüber hinaus besteht das vorstehend beschriebene AOP 2006, aus welchem die Gesellschaft bislang 286.598Aktienoptionen ausgegeben hat.
	(3) Zur Ausgestaltung der Planbestandteile im Einzelnen
	Zum Inhalt des AOP 2008 wird auf den Beschlussvorschlag unter Tagesordnungspunkt 7 der Tagesordnung der Hauptversammlung vom 21. Mai 2008 verwiesen. Der Vorstand wird noch die Bestimmung der Bezugsberechtigten und den Umfang der ihnen jeweils anzubietenden Aktienoptionen sowie die Einzelheiten der Optionsbedingungen zu regeln haben. Zur Ausgabe von Aktienoptionen an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft gilt dies entsprechend für den Aufsichtsrat. Der Vorstand wird sich bei der Zuteilung ausschließlich an den individuellen Leistungen und dem Leistungsvermögen des Begünstigten orientieren. Der Aufsichtsrat wird bei der Zuteilung die Vorgaben des § 87 AktG beachten. 

